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Sehr geehrter Herr Präsident

ln rubrlzierter Ange[egenheit komme lch zurück auf meine gestrige Ein-

gabe und lasse thnen in der Antage die Medienmitteitung von Amnesty

lnternational Schweü ats weiteres Novum im Zusammenhang mit der
gestrigen Eingabe und Anträgen zukommen.

Wie Sie daraus ersehen können, ,,[hofft] Amnesty Schweiz [...], dass das

Obergericht Zürich in der heutigen U rteilsverkündung lm Verfahren ge-

gen einen der Aktivisten, der an der Aktion vom 4. Oktober 202L an der

Llraar'astrasse in Zürich teilgenommen hat, die Warnung der UNO-

Expert*innen berücksichtigen wird" (S. L unten).

Ferner geht aus der Medienmitteitung hervor - ,,UNO-Sonderberichter-
statter*innen sind besorgt über den mangelnden Schutz für Menschen-

rechts- und U mweltverteidiger*innen während frledlicher Versammlu n-
gen in der Schweiz"(Überschrift der Medienmitteitung) -, dass Amnesty
lnternational Schweiz die Besorgnis der insgesamt 5 UN-Sonderberlcht-
erstatter:innen teilt. Vor diesem Hintergrund drängt sich eine besonnene
Urteitsfättung in casu geradezu auf, zumal das Obergericht Zürich a[s

Hüter der zivilgesellschaftlichen Friedensordnung und Verkörperung des
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freiheitlich-demokratischen Rechtsstaates dies der schweizerischen Zivilgesell-
schaft als seine oberste Direktive schuldig ist.

In Anbetracht dessen erneuere ich hiermit den Antrag,

die für den 2. April 2024 um 15:00 Uhr vorgesehene Urteilseröffnung ab-
zubieten und die in der Anfrage der UN-Sonderberichterstatter:innen ent-
haltenen Fakten tatsächlicher wie rechtlicher Natur bei der Urteilsfindung
im vorliegenden Fall zu berücksichtigen.

Mit der Bitte um Gutheissung des gestellten Antrags sowie besten Dank für Ihre
Bemühungen verbleibe ich einstweilen

Hochachtungsvoll

Dr. Andreas Noll, Advokat
Fachanwalt SAV Strafrecht
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